LAWA-Ausschuß Mengenwirtschaft, 
Karlsruhe, den 01.12.2004

Informationsgrundlagen

Reporting-Sheets zur Wasserrahmenrichtlinie

Hier:
Abstimmungsgespräch am 30.11.2004 in Hannover

Vermerk:

Die Reporting-Sheets, die in der CIS-Gruppe 2D (deutscher Vertreter Dr. Heidemeier,  UBA) vorbereitet und auf der SCG besprochen wurden, sollen auch von den Wasserdirektoren bei der Sitzung in Amsterdam beschlossen werden. Die Änderungswünsche Deutschlands, die am 21.10.04 in Berlin im Vorfeld der SCG-Sitzung beraten wurden, sind zum großen Teil in die  jetzt vorliegende Fassung der Reporting-Sheets (Stand 19.11.04) eingearbeitet. 

Nach dem jetzigen Stand der Reporting-Sheets ist folgender Zeitplan vorgesehen:

· Abgabe des Berichtes 2005 am 22.03.2005 in elektronischer Form (Word oder pds-Dokumente)

· 2006 Abgabe aggregierter  Daten aus dem Bericht 2005 unter Verwendung der Reporting-Sheets mittels WISE. 

· Erarbeitung von Reporting-Sheets für das Monitoring Anfang 2005 in der CIS-Gruppe (Bericht 2007).

· Übersendung detaillierterer Informationen auf der Grundlage noch zu erarbeitender Reporting-Sheets im Jahre 2010.

Die Teilnehmer der Besprechung waren sich einig, dass die Verpflichtung nach Artikel 5 mit dem Bericht 2005 erledigt ist. Es wurde jedoch ein gewisser Sinn für die Abgabe elektronischer Daten gesehen, da dies mittelfristig die Berichterstattung nach der Wasserrahmenrichtlinie erleichtert und die Kommission zur Überprüfung der Einhaltung der Richtlinie gewisse Daten benötigt. Eine systematische elektronische Fassung ermöglicht auch den Vergleich der Berichte der verschiedenen Mitgliedsstaaten. Dies liegt auch im Interesse Deutschlands.
Auf der Wasserdirektoren-Sitzung sollen die Reporting-Sheets für den Bericht 2005, die 2006 vorzulegen sind, beschlossen werden. Die geforderten Daten liegen überwiegend in den Flussgebieten und im Wasserblick vor und sind nach der Wasserrahmenrichtlinie für den Bericht 2005 gefordert. 

Folgende Änderungswünsche Deutschlands sollten auf der Sitzung der Wasserdirektoren jedoch noch eingebracht werden:

1. In den vorliegenden Reporting-Sheets sind an einigen Stellen farbig unterlegt immer noch die Anforderungen für 2010 enthalten. Nach Ziffer 3 der Einleitung zu den Reporting-Sheets sollen diese Anforderungen jedoch erst Ende 2005 in der CIS-Gruppe behandelt und 2007 von den Wasserdirektoren beschlossen werden. Daher sind zur Vermeidung von Missverständnissen diese farbig unterlegten Teile, die sich auf den Bericht 2010 beziehen, zu streichen. 
2. Die Kommission beharrt nach wie vor auf einer mittel- bis langfristigen Verwendung des Maßstabs 1 : 250.000. In dem Reporting-Sheet SWB 1 wird dieser Maßstab gefordert, sobald er verfügbar ist. Dieser Formulierung könnte gefolgt werden. In Reporting-Sheet GWB 1 wird diese Forderung ergänzt durch den Zusatz „spätestens 2010“. Dieser Zusatz ist zu streichen, auch um eine Gleichbehandlung der verschiedenen Reporting-Sheets für Oberflächenwasser und Grundwasser zu erhalten

Vom Grundsatz her sollte jedoch die bisherige deutsche Position, dass derzeit nur ein europaweiter GIS-Layer im Maßstab 1 : 1.000.000 vorhanden ist und dieser daher verwendet werden sollte, weiter vertreten werden.

3. In den Sheets SWPI 3 – SWPI 6 und GWPI 4 bis GWPI 7 sind für die Flussgebiete Daten zur genauen Beeinflussung der Wasserkörper durch die verschiedenen Belastungsquellen gefordert. Insbesondere bei den Oberflächenwasserkörpern ist die genaue Zuordnung der Belastungsquellen in Abhängig von der Methodik der Ausweisung nicht ohne weiteres möglich, da sich hier die Effekte: Belastung des Wasserkörpers, Einfluss oberhalb liegender Wasserkörper, Beeinflussung des Grundwasserkörper, überlagern. Die unter „data“ genannten Informationen sollten daher nur als „summary-text“ gefordert werden, wobei hier in erster Linie die Methodik abzufragen wäre und auf der Grundlage der verschiedenen Methoden für den Bericht 2010 dann entsprechende Daten abgefragt werden könnten.
4. Im GWPI 1 sollten analog zu Oberflächengewässer(SWPI 1)  die derzeit unter „data“ genannten Informationen in den „summary-text“ verschoben werden. Dies würde eine Gleichbehandlung von Oberflächengewässern und Grundwasser sicherstellen. 
Neben diesen grundlegenden Einwendungen bei den Sheets gibt es noch eine Reihe von Einzelpunkten (so ist beispielsweise bei SWPI 2 bei den Oberflächengewässern der quantitative Status für die Ausweisung von „at risk“-Gebieten nicht erforderlich), so dass eine schriftliche Kommentierung dieser Details angekündigt werden sollte.

Im Zusammenhang mit den Reporting-Sheets ist auch das Thema GIS von Bedeutung, das auch als eigener Tagesordnungspunkt behandelt wird. Hierbei sind aus Sicht der Teilnehmer folgende Anmerkungen erforderlich:

1. Die an die Kommission übermittelten geographischen Informationen dürfen aus lizenzrechtlichen Gründen innerhalb der Kommission verwendet werden, jedoch nicht an Außenstehende weitergegeben werden. Hierzu ist ein entsprechendes Bemerkungsfeld zur Lizenzierung bei der Datenübermittlung erforderlich. 

2. Beim GIS-Workshop in Brüssel am 15.11.2004 wurde von der Kommission erklärt, dass sie für die EU ein zentrales System aufbauen möchte, das möglicherweise auf CCM basiert. Die Mitgliedsstaaten sind jedoch nicht verpflichtet, CCM zu nutzen oder ihre Daten gegenüber CCM zu referenzieren. Gegebenenfalls sollte das GIS-Mandat um diesen Punkt und die Definition, was unter „common system“ bzw. „common data“ verstanden wird, ergänzt werden. 
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